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N o t i z 

Geschenksendungen naoh Deutschland an nicht unbe-

mittelte Empfaenger { auoh Weihnacht3pakete) sind ira 

allgemeinen zollpflichtig. 

Es koennen Hahrun?;s- und Genussraittel mit einem 

Zöllnert bis zu 20 HM i 1 l'ost verkehr vom Ausland als Ge-

schenk fuer Unbepilttelte zum eigenen Verbrauch,sowie ge-

brauchte Kleidungsstuecke und Weesche, die nicht zum Ver-

kauf oder zur gewerblichen Verwendung eingehen, ferner 

Gegenataende des haeuslxchen oder handwerksmaessigen Ge-

brauchs wie Kleidungsstuecke, Wae sehe etc. in einzelnen 

Stueeken einfacher Art (keine Luxuswaren) nachweislich 

zur Benutzung durch Unbemittelte als Geschenk aus dem 

Auslande zollfrei eingefuehrt werden. Die Beduerftigkeit 

des Empfaengers ist dem Zollamt nachzuweisen. 

Fuer Tabak, TabakerZeugnisse, /ein, ^ohaurawein und 

Spirituosen wird jedoch Zollenaaessigung abgelehnt. Ebenso 

kommt fuer wesentliche Mengen Kaffee, Tee, Schokolade, 

Zeugstoffe, ein Zollnachlat>s nicht in Frage. Die Uebersen-



von Fleischwaren und Wurst ist iia allgemeinen nicht anzu-

raten, 

Zur Zeit ist die einfuhr von jeweils X leg Schwei« 

neschmalz, Butter, Kaese, einschliesslich liuark, sowie Eier 

zu Geschenkzweoken frei. Fuer letztere Waren ist bei der 

Zollabfertigung jedoch eine Abgabe zu entrichten, die wie 

folgt berechnet wird] 

1 kg üohweineschmalz 0,30 HM 

1 kg Butter 0,60 RM 

1 kg Kaese (auch t.uark)0.25 RH« 

Fleischwaren an Unbemittelte bis zum Hoechstge-

wicht von 5 kg siad zugelassen. Bei Geschenksendungen an 

nicht unbemittelte Empfaenger ist die Einfuhr von Fleisch 

und Fleischwaren nicht zugelassen. 

Es empfiehlt sich, Liebesgabenpakete nicht 

schwerer zu machen als etwa 10 bis 11 Pfund (engl.)» 

S/H 


